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    J N E 

Gemeindevertretung Glasin 11.12.2023 öffentlich 5.3.          

              

 

Ergänzungsbeschluss Nachtragshaushaltssatzung 2023                     

 
Sachverhalt: 
Bei Prüfung des Nachtrags 2023 durch die Kommunalaufsicht des Landkreises 
Nordwestmecklenburg, ist aufgefallen, dass im Finanzhaushalt der Saldo der Ein- und Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit (§ 3 Absatz 1 Satz 1 Nummer 29 GemHVO-Doppik) im Jahr 2023 durch den 
Nachtrag -537.300 € ausweist. Dieser führt laut Plan zu einem Saldo der Ein- und Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit zum 31. Dezember des Haushaltsjahres in Höhe von -639.301 €. Um diesen 
Saldo auszugleichen ist es notwendig einen Investitionskredit in Höhe des Saldos der Ein- und 
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit einzuplanen. 
 
 
Alte Fassung:  § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne 
Umschuldung (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf   von bisher 850.000 EUR auf  0 EUR 
 
Neue Fassung:  § 2 Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
 
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne 
Umschuldung (Kreditermächtigungen) wird festgesetzt auf  von bisher 850.000 EUR auf 537.000 EUR 

 
 

Anlage: 
Ergänzte Nachtragshaushaltssatzung 
 
 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung Glasin beschließt die beigefügte Ergänzung zur 
Nachtragshaushaltssatzung 2023. 
 
 
 
Ute Marx 
Bürgermeisterin 
 

 

Drucksachen-Nr.: GVG/2023/029 


